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Rechtsgrundlagen 
 
a) Arbeitslosenversicherung 
 
AVIG Art. 85f Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit 
 
1 Die kantonalen Amtsstellen, die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die 
Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen und die Kassen arbeiten eng 
zusammen mit: 
 
a. den Berufsberatungsstellen; 
b. den Sozialdiensten; 
c. den Durchführungsorganen der kantonalen Arbeitslosenhilfegesetze; 
d. den Durchführungsorganen der Invaliden- und Krankenversicherung; 
e. den Durchführungsorganen der Asylgesetzgebung; 
f. den kantonalen Berufsbildungsbehörden; 
g. der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA); 
h. anderen privaten und öffentlichen Institutionen, die für die Eingliederung 
Versicherter wichtig sind. 
 
2 Den in Absatz 1 Buchstaben a–h genannten Stellen kann in Abweichung von den 
Artikeln 32 und 33 ATSG im Einzelfall Zugriff auf Akten sowie Daten aus dem 
Informationssystem nach Artikel 35a Absatz 1 des Arbeitsvermittlungsgesetzes vom 
6. Oktober 1989 gewährt werden, sofern: 
 
a. die betroffene Person Leistungen von einer dieser Stellen bezieht und der 
Gewährung des Zugriffs zustimmt; und 
b. die genannten Stellen den Durchführungsorganen der Arbeitslosenversicherung 
Gegenrecht gewähren. 
 
3 Die Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung und die 
Invalidenversicherungsstellen sind gegenseitig von der Schweigepflicht (Art. 33 
ATSG) entbunden, sofern: 
 
a. kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht; und 
b. die Auskünfte und Unterlagen dazu dienen, in Fällen, in denen die zuständige 
Kostenträgerin noch nicht klar bestimmbar ist: 

1. die für die betroffene Person geeigneten Eingliederungsmassnahmen zu 
ermitteln, und 
2. die Ansprüche der betroffenen Person gegenüber der Arbeitslosenver-
sicherung und der Invalidenversicherung zu klären. 
 

4 Der Datenaustausch nach Absatz 3 darf auch ohne Zustimmung der betroffenen 
Person und in Abweichung von Artikel 32 ATSG im Einzelfall auch mündlich erfolgen. 
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Die betroffene Person ist anschliessend über den erfolgten Datenaustausch und 
dessen Inhalt zu informieren. 
 
AVIG Art. 92 al.7 Verwaltungskosten$ 
 
7 Der Ausgleichsfonds vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen 
bei der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung, bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach den Artikeln 83 Absatz 1 Buchstabe nbis und 85 Absatz 1 Buchstaben 
d, e und g-k sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren nach 
Artikel 85b und der Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen nach Artikel 
85c entstehen. Der Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission die 
anrechenbaren Kosten. Er berücksichtigt angemessen die Bereitschaftskosten zur 
Überbrückung von Schwankungen des Arbeitsmarktes, das Haftungsrisiko (Art. 85g) 
sowie die vorübergehenden Mehrkosten, die auf Grund der interkantonalen (Art. 85e) 
und der interinstitutionellen (Art. 85f) Zusammenarbeit entstehen. Die anrechenbaren 
Kosten werden in Abhängigkeit zur Wirkung der erbrachten Leistungen vergütet. Das 
EVD kann mit den Kantonen Leistungsvereinbarungen abschliessen. 
 
7bis Die Kantone beteiligen sich mit einem Betrag, der 0,05 Prozent der von der 
Beitragspflicht erfassten Lohnsumme entspricht, an den Kosten für die Durchführung 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der arbeitsmarktlichen Massnahmen. Der 
Bundesrat setzt die Anteile der Kantone in einem Verteilungsschlüssel fest; er 
berücksichtigt dabei die Finanzkraft und die jährliche Anzahl der Tage kontrollierter 
Arbeitslosigkeit. Der Kantonsanteil wird den Kantonen von ihrer Vergütung nach 
Absatz 7 abgezogen. 
 
AVIV Art. 119d Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
 
(Art. 85f und 92 Abs. 7 AVIG) 
 
1 Die Ausgleichsstelle kann Gesuche um vorübergehende Kostenbeteiligung an der 
Optimierung der interinstitutionellen Zusammenarbeit bewilligen, wenn folgende 
Kriterien erfüllt sind: 
 
a. alle Institutionen, die Personen arbeitsmarktlichen Massnahmen zuweisen, 
beteiligen sich im Rahmen ihrer gesetzlichen Grundlagen an den Kosten dieser 
Massnahmen; 
b. die personenbezogenen Massnahmen erhöhen die Vermittlungschancen der 
teilnehmenden Personen. 
 
2 Der Dienstleistungsaustausch zwischen den Institutionen ist mittels 
Leistungsvereinbarung zu definieren. 
 
3 Die Ausgleichsstelle erstattet der Aufsichtskommission jährlich Bericht über die 
Aktivitäten und Entscheide im Rahmen der interinstitutionellen Zusammenarbeit. 
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AVIG Art. 14 Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit 
 
1 Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die innerhalb der 
Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in 
einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit nicht erfüllen konnten wegen: 
 
a. einer Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung, sofern sie während 
mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz hatten; 
b. Krankheit (Art. 3 ATSG), Unfall (Art. 4 ATSG) oder Mutterschaft (Art. 5 ATSG), 
sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten; 
c.eines Aufenthaltes in einer schweizerischen Haft- oder Arbeitserziehungsanstalt 
oder in einer ähnlichen schweizerischen Einrichtung.  
 
2 Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die wegen 
Trennung oder Scheidung der Ehe, wegen Invalidität (Art. 8 ATSG) oder Todes des 
Ehegatten oder aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls einer Invalidenrente 
gezwungen sind, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu 
erweitern. Diese Regel gilt nur dann, wenn das betreffende Ereignis nicht mehr als 
ein Jahr zurückliegt und die betroffene Person beim Eintritt dieses Ereignisses ihren 
Wohnsitz in der Schweiz hatte.  
 
3 Schweizer, die nach einem Auslandaufenthalt von über einem Jahr in einem Staat, 
der sowohl ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft als auch der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) liegt, in die Schweiz zurückkehren, sind während 
eines Jahres von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, sofern sie sich über eine 
entsprechende Beschäftigung als Arbeitnehmer im Ausland ausweisen können. 
Unter den gleichen Voraussetzungen sind Angehörige von Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft und der EFTA, deren Niederlassungsbewilligung nicht erloschen ist, 
von der Erfüllung der Beitragszeit befreit. Der Bundesrat bestimmt zudem, unter 
welchen Voraussetzungen Ausländer, die nicht Angehörige eines Staates der 
Europäischen Gemeinschaft oder der EFTA sind, und deren 
Niederlassungsbewilligung nicht erloschen ist, nach einem Auslandaufenthalt von 
über einem Jahr von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind.  
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b) Invalidenversicherung 
 
IVG Art. 68bis Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen, Durchführungsorganen der 
Arbeitslosenversicherung und kantonalen Durchführungsstellen, die für die 
Förderung der beruflichen Eingliederung zuständig sind 
 
1 Die IV-Stellen arbeiten mit den Durchführungsorganen der 
Arbeitslosenversicherung und mit den kantonalen Durchführungsstellen, die für die 
Förderung der beruflichen Eingliederung zuständig sind, zusammen, um Personen, 
die sich bei der IV-Stelle zum Leistungsbezug angemeldet haben und deren 
Erwerbsfähigkeit untersucht wird, den Zugang zu den geeigneten beruflichen 
Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung oder der Kantone zu erleichtern. 
 
IVV Art. 92bis 1 Administrative und finanzielle Aufsicht 
 
1 Das Bundesamt übt die administrative und finanzielle Aufsicht über die IV-Stellen 
aus durch die Genehmigung: 
 
a.der Stellenpläne mit der Endeinstufung des Personals; die Einstufung richtet sich: 

1.für das Personal der kantonalen IV-Stellen oder der gemeinsamen IV—
Stellen mehrerer Kantone nach den Vorschriften des Kantons, in welchem 
diese ihren Sitz haben, 
2.für das Personal der IV-Stelle für Versicherte im Ausland nach den 
Vorschriften des Bundespersonals; 
 

b.des Voranschlages und der Jahresrechnung der IV-Stellen betreffend die 
administrativen Durchführungskosten nach Artikel 93bis Absatz 1; der Voranschlag ist 
dem Bundesamt jeweils bis zum 30. September einzureichen. 
2 Die Ausgleichskasse muss dem Bundesamt die für die Genehmigung des 
Voranschlages und der Jahresrechnung der IV-Stelle nach Absatz 1 Buchstabe b 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen. 
 
3 Für die finanzielle und administrative Aufsicht über die IV-Stelle für Versicherte im 
Ausland gilt Artikel 43 Absatz 2. 
 
IVV Art. 93bis Kostenvergütung 
 
1 Anrechenbar sind Kosten, die den IV-Stellen aus einer rationell geführten 
Verwaltung der Versicherung entstehen. Das Bundesamt entscheidet im Einzelfall 
über die zu vergütenden Kosten. 
 
2 Die Ausgleichskasse wird für Aufgaben, die sie für die Invalidenversicherung 
wahrnimmt, entschädigt. 
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3 Die Versicherung vergütet den IV-Stellen die Kosten des regionalen ärztlichen 
Dienstes, soweit dieser rationell geführt wird. 
 
IVG Art. 8 Grundsatz 
 
1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG) unmittelbar bedrohte Versicherte 
haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und 
geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu 
betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; der Anspruch auf 
Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Dabei ist die gesamte noch zu erwartende 
Arbeitsdauer zu berücksichtigen. 
 
2 Nach Massgabe der Artikel 13, 19 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen 
unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den 
Aufgabenbereich. 
 
2bis Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c besteht der Anspruch auf 
Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind 
oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu 
betätigen, zu erhalten oder zu verbessern. 
 
3 Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in: 
 
a.medizinischen Massnahmen; 
b.Massnahmen beruflicher Art (Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung, 
Umschulung, Arbeitsvermittlung); 
c.Massnahmen für die besondere Schulung; 
d.der Abgabe von Hilfsmitteln; 
e.der Ausrichtung von Taggeldern. 
 
4 Die Eingliederungsmassnahmen nach Absatz 3 Buchstaben a–d sind 
Sachleistungen im Sinne von Artikel 14 ATSG. 
 
IVG Art. 15 Berufsberatung 
 
Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer 
bisherigen Tätigkeit behindert sind, haben Anspruch auf Berufsberatung. 
Art. 16 Erstmalige berufliche Ausbildung 
 
1 Versicherte, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfange zusätzliche Kosten 
entstehen, haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung den 
Fähigkeiten des Versicherten entspricht. 
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2 Der erstmaligen beruflichen Ausbildung sind gleichgestellt: 
 
a.die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer geschützten 
Werkstätte; 
b.die berufliche Neuausbildung invalider Versicherter, die nach dem Eintritt der 
Invalidität eine ungeeignete und auf die Dauer unzumutbare Erwerbstätigkeit 
aufgenommen haben; 
c.die berufliche Weiterausbildung im bisherigen oder in einem anderen Berufsfeld, 
sofern sie geeignet und angemessen ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit 
voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann. Ausgenommen sind 
Weiterausbildungen, die von Institutionen oder Organisationen nach den Artikeln 73 
und 74 angeboten werden. In begründeten, vom Bundesamt für Sozialversicherung 
(Bundesamt) umschriebenen Fällen kann von dieser Ausnahme abgewichen werden. 

 
IVG Art. 17 Umschulung 
 
1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, 
wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbs-
fähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann. 
 
2 Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den 
bisherigen Beruf gleichgestellt. 
 
IVG Art. 18 Arbeitsvermittlung; Kapitalhilfe 
 
1 Eingliederungsfähige invalide Versicherte haben Anspruch auf aktive Unterstützung 
bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes sowie auf begleitende Beratung im 
Hinblick auf die Aufrechterhaltung eines bestehenden Arbeitsplatzes. An die mit der 
Aufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit verbundenen Kosten für 
Berufskleider und persönliche Werkzeuge sowie an die durch die Invalidität 
bedingten Umzugskosten können Beiträge gewährt werden. 
 
2 Einem eingliederungsfähigen invaliden Versicherten kann eine Kapitalhilfe zur 
Aufnahme oder zum Ausbau einer Tätigkeit als Selbständigerwerbender sowie zur 
Finanzierung von invaliditätsbedingten betrieblichen Umstellungen gewährt werden. 
Der Bundesrat setzt die weiteren Bedingungen fest und umschreibt die Formen der 
Kapitalhilfe. 
 
 
c) Sozialhilfe 
 
Die Sozialhilfe als kantonale/kommunale Aufgabe ist dem jeweiligen Verwaltungs- 
und Finanzrecht der betreffenden Gebietskörperschaften unterstellt. Demzufolge gibt 
es keine verbindlichen gesamtschweizerisch gültigen gesetzlichen 
Grundlagen.  
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Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS (4. 
Überarbeitete Ausgabe April 2005 / http://www.skos.ch/de/?page=richtlinien/) 
äussern sich zu den Massnahmen zur Integration in Arbeit und deren Finanzierungen 
wie folgt (siehe Kapitel D):  
Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration 
 
 
1 Ausgangslage 
 
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich 
grundlegend verändert. Für eine wachsende Gruppe von Personen im 
erwerbsfähigen Alter, insbesondere für ausgesteuerte Personen, besteht wenig 
Aussicht auf eine rasche und dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt. Deshalb 
braucht es Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration. 
 
Der Alltag unserer Gesellschaft ist dadurch geprägt, dass Menschen eine Leistung in 
Form von bezahlter oder unbezahlter Arbeit für andere erbringen. Arbeit und 
Leistungsanerkennung sind zentrale Punkte der sozialen Integration in unserer 
Gesellschaft. Entfallen diese, dann ergeben sich daraus oft eine Fülle von 
wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und persönlichen Problemen. Die 
klassische Sozialhilfearbeit (mit individuell geleisteter wirtschaftlicher und 
persönlicher Hilfe) stösst überall dort an Grenzen, wo strukturelle Problemlagen, wie 
z.B. dauernde Erwerbslosigkeit oder fehlende bzw. falsche berufliche Qualifikation, 
hauptsächliche Ursache von Sozialhilfebedürftigkeit sind. 
 
Existenzsicherung im Sinne der Sozialhilfe meint immer auch Teilhabe und 
Teilnahme am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben. Eine 
moderne Sozialhilfe kann 
sich nicht allein auf finanzielle Aspekte beschränken. Sie muss den 
Integrationsgedanken in die Praxis umsetzen. 
 
Angesichts der Tatsache, dass sich der Anteil der vom sozialen Ausschluss 
bedrohten Bevölkerung vergrössert, kann sich die moderne Sozialhilfe nicht mehr auf 
die materielle Grundsicherung beschränken. Die Gesellschaft hat alles Interesse, die 
soziale und berufliche Integration unterstützter Personen zu fördern. Nicht nur wirkt 
sie damit einem drohenden sozialen Bruch entgegen, sondern es können dadurch 
auch weitere soziale Kosten (Kriminalität, psychische Krankheiten, chronische 
finanzielle Abhängigkeit usw.) verhindert oder zumindest eingedämmt werden. 
 
 
2 Grundsätze 
 
Zweck der Sozialhilfe ist die materielle Existenzsicherung. Ziel der Sozialhilfe ist die 
soziale und berufliche Integration. Jede bedürftige Person hat – unabhängig davon, 
ob sie an Integrationsmassnahmen teilnimmt – Anspruch auf Existenzsicherung. Die 
Sozialhilfeorgane fördern die soziale und berufliche Integration von Hilfesuchenden. 
Dies geschieht durch finanzielle Anreize, verbunden mit persönlicher Beratung. Die 
Sozialhilfe kann diese Aufgabe nicht allein, sondern nur im Zusammenwirken mit den 
wirtschaftlichen und politischen Kräften auf lokaler, regionaler und kantonaler Ebene 
bewältigen. 
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■ Pflicht der Sozialhilfeorgane 
 
Die Sozialhilfeorgane haben dafür zu sorgen, dass den Hilfesuchenden geeignete, 
den lokalen und kantonalen Gegebenheiten angepasste Massnahmen zur Verfügung 
stehen oder solche vermittelt werden. Geeignet ist eine Massnahme, die dem Alter, 
dem Gesundheitszustand, den persönlichen Verhältnissen und den Fähigkeiten der 
hilfesuchenden Person angemessen ist, die deren soziale und berufliche Integration 
ermöglicht oder fördert und dadurch den gesellschaftlichen Ausschluss verhindert. 
Um den unterschiedlichen Lebenslagen der Betroffenen gerecht zu werden, muss 
eine breite Palette von Massnahmen angeboten werden. Berufliche Integration 
beginnt mit Sozialkompetenzen wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Engagement, 
Lernbereitschaft, Beziehungsfähigkeit usw. Für einen nicht unbedeutenden Teil der 
Hilfesuchenden sind aus gesundheitlichen oder anderen persönlichen Gründen rein 
berufliche Integrationsmassnahmen entweder nicht angezeigt oder nicht möglich: Für 
sie sollen soziale Integrationsmassnahmen bereitstehen, welche eine Alltagsstruktur 
vermitteln und das Selbstbewusstsein der Betroffenen stärken. 
 
■ Leistung – Gegenleistung (Prinzip der Gegenseitigkeit) 
 
Integrationsmassnahmen basieren auf der Idee von Leistung und Gegenleistung als 
wechselseitig nützlichem Prozess. Die hilfesuchende Person nimmt an einem Projekt 
oder Programm teil, das ihr direkt zugute kommt. Für ihr Engagement sollen 
Hilfesuchende – auch im Sinne eines Anreizes – finanziell honoriert werden. Weitere 
Anreize können z.B. der Erhalt einer Wohnung, die Erlangung eines Zertifikates oder 
die sozialen Kontaktmöglichkeiten und Anlässe sein, welche mit der 
Programmteilnahme verbunden sind. 
 
■ Integrationsmassnahmen als Investition 
 
Integrationsmassnahmen müssen weitgehend von der öffentlichen Hand organisiert 
und finanziert werden, weil die Gemeinschaft vital an erfolgreichen Integrations- und 
Reintegrationsprozessen interessiert ist. Entsprechende Investitionen zahlen sich 
längerfristig doppelt aus: über die Verminderung von Sozialleistungskosten (durch 
erhöhte wirtschaftliche Selbständigkeit der Betroffenen) und über die Sicherung des 
sozialen Friedens bzw. die Vermeidung von unfruchtbaren und in der Bekämpfung 
kostspieligen Spannungen (z.B. durch Schwarzarbeit, Kriminalität, Unruhen, 
Ghettobildung, Häufung von psychosomatischen und psychischen Krankheiten). 
 
■ Professionelle Abklärung und Begleitung 
 
Mit Integrationsmassnahmen soll eine drohende Desintegration für die Betroffenen 
aufgehalten und idealerweise ins Gegenteil verkehrt werden. Dies ist ein komplexer 
psychosozialer Prozess. Gezielte und wirksame Integrationsmassnahmen setzen 
daher von Anfang an eine gute fachliche Abklärung voraus, in deren Verlauf die 
hilfesuchende Person auch entsprechend informiert und motiviert wird. 
 
■ Verbindlichkeit der Massnahme 
 
Die Teilnahme an einer Integrationsmassnahme wird in einem schriftlichen Vertrag 
zwischen der betroffenen Person und dem zuständigen Sozialhilfeorgan bzw. 
Programmträger festgehalten. Dieser Vertrag umfasst mindestens die folgenden 
Punkte: 
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– Ziel, Zweck und Dauer der Massnahme 
– Gegenseitige Rechte und Pflichten 
– Ausmass der finanziellen und weiteren Leistungen 
– Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Vertrags 
 
■ Sanktionen 
 
Wenn die hilfesuchende Person eine schriftlich vereinbarte Massnahme ohne 
Zustimmung der anderen Vertragspartei abbricht bzw. gar nicht erst antritt oder wenn 
sie sich weigert, an einer ihr zumutbaren und als hilfreich qualifizierten Massnahme 
teilzunehmen, so kann dieses Verhalten sanktioniert werden. 
 
■ Verzicht auf Rückerstattung 
 
Den kantonalen Gesetzgebern wird empfohlen, Sozialhilfeleistungen, die auf dem 
Prinzip der Gegenseitigkeit und somit auf einer Gegenleistung der Bezüger/innen 
beruhen, von der Rückerstattungspflicht auszunehmen und auf die Geltendmachung 
der Verwandtenunterstützungspflicht zu verzichten. 
 
■ Hilfe zur Selbsthilfe 
 
Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration beruhen grundsätzlich auf den 
Stärken der betroffenen Personen. Sie gehen von den Ressourcen der Betroffenen – 
und nicht von ihren Defiziten – aus und bauen auf diesen auf. Deshalb ist 
qualifiziertes Fachpersonal sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung 
der Integrationsmassnahmen notwendig. Dadurch wird ein wirkungsorientierter und 
effizienter Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel gewährleistet. 
 
 
3 Art und Qualität von Integrationsmassnahmen 
 
Die Qualität einer Massnahme bemisst sich an ihrer Wirkung, d.h. am Nutzen, 
welchen sie für die teilnehmende Person einerseits und für die Allgemeinheit 
anderseits mit sich bringt. 
Jede Massnahme, jedes Projekt soll beiderseitigen Nutzen erzielen. Dabei stehen 
die Mehrung der Selbständigkeit und die Hebung des Selbstbewusstseins der 
Teilnehmenden im Vordergrund. 
 
Die Palette von Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration ist vielfältig. 
Grundsätzlich lassen sich folgende Massnahmen unterscheiden: 
– Berufliche Orientierungsmassnahmen  
– Integrationshilfen in den ersten Arbeitsmarkt 
– Einsatz- oder Beschäftigungsprogramme 
– Angebote im zweiten Arbeitsmarkt 
– Sozialpädagogische und sozialtherapeutische Angebote 
 
Alle diese Massnahmen können sowohl zur sozialen als auch zur beruflichen 
Integration beitragen und werden einzeln oder in Kombination von zwei oder 
mehreren Massnahmen 
eingesetzt. Welche Massnahmen im Einzelfall angebracht sind, hängt von der 
persönlichen Situation der Betroffenen ab. Die Zielsetzungen der Massnahmen sind 
gemeinsam mit den Betroffenen festzulegen und müssen die persönlichen 
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Ressourcen wie auch das Umfeld (Familie, Arbeitsmarktsituation) realistisch 
berücksichtigen. Professionelle Abklärung, Begleitung und Evaluation von 
Integrationsmassnahmen sind deshalb unumgänglich. 
 
 
4 Organisatorische Aspekte 
 
■ Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ) 
 
Im Bereich der sozialen und beruflichen Integration sind mit RAV, IV, 
Berufsberatung, Sozialhilfe, kirchlichen, gemeinnützigen und privaten Trägern die 
verschiedensten Stellen tätig. Nur eine enge Zusammenarbeit dieser Stellen 
verhindert Doppelspurigkeiten und führt zum Erfolg. Insbesondere zeigt die 
Erfahrung, dass eine klare inhaltliche und organisatorische Trennung zwischen 
sozialen und beruflichen Integrationsmassnahmen nicht möglich ist: Insbesondere 
bei langfristig oder dauerhaft Erwerbslosen ist eine ganzheitliche Problemsicht nötig. 
Auf lokaler oder regionaler Ebene ist daher eine Koordination der Angebote 
anzustreben, welche die unterschiedlichen Interessen und Ausgangslagen der 
einzelnen Institutionen berücksichtigt und Zuständigkeiten wie Abgrenzungen 
deutlich festhält. 
 
■ Einbezug der Wirtschaft 
 
Zusätzlich zur Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) muss die Wirtschaft in Form 
lokaler und regionaler Arbeitgeber einbezogen werden. Dies erhöht nicht nur die 
Vielfalt der Angebote, sondern ermöglicht auch nachhaltige berufliche Integration. 
Arbeitgeber sind über die Möglichkeiten der Integrationsmassnahmen von RAV, IV, 
Sozialhilfe usw. sowie über deren Leistungen wie Taggelder, Zulagen, 
Arbeitsplatzeinrichtung zu informieren. Ausserdem können die Arbeitgeber über 
materielle Anreize dazu angeregt werden, Sozialhilfesuchenden Arbeitsmöglichkeiten 
zur Verfügung zu stellen: Dies kann über die zeitlich befristete Übernahme eines 
Lohnanteils (Kombilöhne), die Übernahme des Arbeitgeberanteils an den 
Sozialversicherungsabgaben oder über andere Formen der Entlastung des 
Arbeitgebers geschehen; dadurch wird die allenfalls eingeschränkte 
Arbeitsproduktivität von Sozialhilfesuchenden kompensiert. 
 
■ Einzugsgebiet von Integrationsprogrammen 
 
Gewisse Programme können nur von grösseren Institutionen oder für eine grössere 
Anzahl von Betroffenen angeboten werden. Erfolgversprechende 
Integrationsmassnahmen dürfen weder an einem zu kleinen Einzugsgebiet noch an 
engen Zugangsbeschränkungen noch an Zuständigkeitsfragen scheitern. Für 
Gemeinden ausserhalb städtischer Agglomerationen empfiehlt sich entsprechend die 
regionale Zusammenarbeit oder der Beitritt zu einem grösseren Verbund. Wirksame 
Integrationsprogramme erfordern ein differenziertes Angebot und ausreichend 
personelle Ressourcen. 
 
■ Überprüfung der Wirksamkeit 
 
Die Wirksamkeit angebotener Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration 
soll periodisch wissenschaftlich überprüft werden. Dabei ist es sinnvoll, sich auf 
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kantonaler oder grossregionaler Ebene zum Zweck von Wirksamkeitsanalysen 
zusammenzuschliessen. 
 
■ Kostenteilung zwischen Gemeinden und Kanton 
Die Aufgaben und Angebote moderner Sozialhilfe übersteigen die Möglichkeiten 
vieler Gemeinden. Die Umsetzung des Integrationsauftrages darf aber nicht an der 
mangelnden Solidarität einzelner Gemeinwesen scheitern. Kantone und Gemeinden 
sollten deshalb die Verantwortung für Integrationsmassnahmen gemeinsam tragen. 
Ein funktionierender horizontaler (interkommunaler) und vertikaler (kantonal-
kommunal) Lastenausgleich bildet die Voraussetzung dafür, dass das Prinzip von 
Leistung und Gegenleistung in der Sozialhilfepraxis verwirklicht werden kann. 
 
 
5 Finanzielle Aspekte 
 
Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration können grundsätzlich auf zwei 
Arten finanziert werden. In beiden Fällen muss Transparenz durch eine 
Vollkostenrechnung hergestellt werden: 
 
■ Subjektfinanzierung 
 
Bei der Subjektfinanzierung werden die Kosten, die bei einer Integrationsmassnahme 
entstehen, von der zuständigen Sozialhilfebehörde zu Lasten des individuellen 
Unterstützungskontos übernommen. Bei der Subjektfinanzierung stellen sich 
besondere rechtliche Fragen bezüglich der Rückerstattungs- und 
Verwandtenunterstützungspflicht sowie der Weiterverrechnung 
 
■ Objektfinanzierung 
 
Bei der Objektfinanzierung erhält der Träger Subventionen, die aufgrund eines 
Leistungsauftrages festgelegt werden. Nur über die Objektfinanzierung sind 
präventive Massnahmen möglich, die den Sozialhilfebezug erübrigen sollen. Die 
Finanzierung aus weiteren Quellen (IVG, AVIG, kantonale Arbeitslosenfonds) ist 
dabei zu prüfen. Es sind auch Mischvarianten zwischen Objekt- und 
Subjektfinanzierung denkbar. Leistungen, die der sozialen oder beruflichen 
Integration dienen, sind im Rahmen des ZUG verrechenbar, wenn es sich dabei um 
Unterstützungen im Sinne von Art. 3 ZUG handelt. Um diese Bedingung zu erfüllen, 
müssen die Leistungen: 
 

 dem kantonalen Sozialhilferecht unterstehen und wirtschaftliche 
 Hilfe darstellen, 
 durch Sozialhilfeorgane an oder für bedürftige, an der 

Integrationsmassnahme 
 teilnehmende Personen ausgerichtet werden, 
 im Einzelfall aufgrund des individuellen Bedarfs bemessen sein. 

 
Unter diesen Voraussetzungen können solche Unterstützungen 
 

 den allgemeinen Lebensunterhalt der an der 
Integrationsmassnahme Teilnehmenden decken, 
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 die von der Trägerschaft der Integrationsmassnahme den 
Teilnehmenden gegenüber erhobenen Beiträge übernehmen 
(Subjektfinanzierung), 

 im Rahmen der Subjektfinanzierung neben den individuell 
zugeordneten bzw. den Teilnehmenden belasteten 
lnfrastrukturkosten auch die den Teilnehmenden durch die 
Trägerschaft der Integrationsmassnahme ausgerichteten 
Vergütungen umfassen. 

 
 

Aufgrund des ZUG nicht weiterverrechenbare Unterstützungen sind 
 

 Löhne inkl. Sozialleistungen, die auf einem Arbeitsvertrag 
beruhen bzw. mit Sozialversicherungsbeiträgen verbunden 
werden oder welche vom individuellen Bedarf unabhängig sind, 
ausser in Fällen, wo solche Vergütungen bereits über 
Teilnahmebeiträge (Subjektfinanzierung) gedeckt werden; 

 an die lnfrastrukturkosten gewährte Staatsbeiträge 
(Objektfinanzierung). 
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Datenschutz 
 
Die betroffene Person unterschreibt in ihrer Stamminstitution (welche sie ins 
MAMAC-Assessment einweist) eine Vereinbarung, dass sie mit der Weitergabe von 
Informationen (innerhalb der beteiligten Institutionen) einverstanden ist. 
 
Siehe dazu auch die Art. 68bis IVG und Art. 85 AVIG 
 
Bezüglich Sozialhilfe: Die kantonalen Gesetzgebungen über den Datenschutz gelten 
auch für die Sozialhilfe. 
 
Noch abzuklären ist, was mit den im Verlauf des MAMAC-Prozesses erstellten oder 
zusammengetragenen Informationen bzw. Dokumenten geschieht (z.B. 
Integrationsplan), wenn ein MAMAC-Fall abgeschlossen ist. 
 


